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I. Präambel 
 
Zweck und Aufgabe des Ligaverbandes ist es unter anderem, Lizenzen zur Teilnahme an den 
Lizenzligen an Vereine und Kapitalgesellschaften nach Erfüllung bestimmter Vorausset-
zungen zu erteilen (§ 4 Nr. 1 c) der Satzung). Der Ligaverband bedient sich für diese Aufga-
benerfüllung nach § 19 Nr. 2 seiner Satzung der von ihm gegründeten DFL Deutsche Fußball 
Liga GmbH. Dieser obliegt die Durchführung der damit zusammenhängenden Aufgaben. 
 
Um die Voraussetzungen für eine Lizenzerteilung zu überprüfen, führt der Ligaverband ein 
Lizenzierungsverfahren durch. Dieses dient dazu, 
 

• den Liga-Spielbetrieb für die jeweils kommende Spielzeit, wie auch längerfristig zu 
sichern, zuverlässig planen und durchführen zu können, 

 
• die Stabilität sowie die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Lizenznehmer auch 

für andere nationale und internationale Wettbewerbe gewährleisten zu helfen, 
 

• die Integrität des Wettbewerbs zu erhöhen, 
 

• Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit auszubauen, 
 

• Management- und Finanzstrukturen zu fördern,  
 

• das öffentliche Image und die Vermarktung der Liga wie auch der Lizenznehmer zu 
fördern und zu sichern, dass sie stabile Bestandteile unserer Gesellschaft, zuverläs-
sige Partner des Sports und der Wirtschaft sind.  

 
Von diesem seit Jahrzehnten bewährten Prüfungs- und Lizenzierungssystem profitiert der 
gesamte Fußball. Der Lizenzfußball übernimmt Selbstverantwortung, indem er sich freiwil-
lig einem solchen System unterwirft. 
 
Das Exekutivkomitee der UEFA hat beschlossen, ein europaweites Lizenzierungsverfahren 
einzuführen, damit der Fußball in allen Mitgliedsverbänden an Glaubwürdigkeit und Qualität 
gewinnt und künftig in ganz Europa höchstes Niveau erreicht. Die Einzelheiten sind in einem 
UEFA-Handbuch zum Lizenzierungsverfahren sowie in einem Standard für den nationalen 
Lizenzgeber geregelt.  
 
Die insoweit für die Lizenzierungsordnung des Ligaverbandes maßgeblichen Zielsetzungen 
des UEFA-Clublizenzierungsverfahrens dienen dem Zweck, 
 

• die Qualitätsstandards auf allen Ebenen des europäischen Fußballs weiter zu heben, 
 

• die finanzielle Solidität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Clubs zu verbes-
sern, 

 
• die infrastrukturellen und organisatorischen Gegebenheiten der Clubs auf künftige 

Anforderungen hin auszurichten und ständig weiterzuentwickeln, 
 



    

Stand: 21.12.2005  3 

• die Sicherheit und den Komfort in den Stadien für Zuschauer und Medien weiter zu 
verbessern und 

 
• den Gedanken des Fair Play bei Spielern, Trainern und allen übrigen Verantwortli-

chen noch deutlicher und präsenter zu machen. 
 
Die Vorgaben und Kriterien des UEFA-Clublizenzierungsverfahrens hat der Ligaverband in 
seine Satzung und das Ligastatut, insbesondere in die Lizenzierungsordnung und die dazu-
gehörigen Anhänge, aufgenommen und umgesetzt.  
 
 

II. Lizenzierungsvorschriften 
 

§ 1 
Lizenzerteilung 

 
1. Die Lizenz ist die höchstpersönliche Berechtigung des Lizenznehmers zur Nutzung 

der Vereinseinrichtungen Bundesliga oder 2. Bundesliga und ist nicht übertragbar. 
 

2. Vereine und Kapitalgesellschaften erhalten die Lizenz durch einen Vertrag mit dem 
Ligaverband. 

 
3. Der Vertrag regelt die Zulassung, die verbindliche Unterwerfung unter die Satzung, 

das Statut, die Ordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestimmungen des Liga-
verbandes und des DFB sowie unter die Entscheidungen der Organe des Ligaver-
bandes, der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH und des DFB.  

 
4. Die Lizenz wird für die Dauer eines Spieljahres erteilt und gilt für die jeweils folgen-

de, explizit benannte Spielzeit der Bundesliga oder 2. Bundesliga.  
 
 
§ 2 

Voraussetzungen der Lizenzerteilung 
 

1. Voraussetzungen für die Lizenzerteilung sind: 
 

a) die schriftliche Bewerbung und eine rechtsverbindliche Erklärung vom vertre-
tungsberechtigten Organ des Bewerbers, dass die Lizenzierungsunterlagen 
vollständig und richtig sind. Ferner ist eine Verpflichtungserklärung vorzule-
gen, aus der sich ergibt, die im Rahmen der Lizenzerteilung festgelegten Auf-
lagen zu erfüllen. 
 
Bewerber aus der Regionalliga müssen zusätzlich eine schriftliche Erklärung 
vorlegen, in der sich der Bewerber zum Zwecke der Durchführung des Lizen-
zierungsverfahrens der Vereinsgewalt des Ligaverbandes, den Bestimmun-
gen von Satzung, Statut, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen des 
Ligaverbandes sowie den Entscheidungen der Organe des Ligaverbandes und 
der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH unterwirft. Ferner ist der Ligaverband 
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zu berechtigen, bei wesentlichen Verstößen gegen die übernommenen Ver-
pflichtungen eine Vertragsstrafe gegen den Bewerber festzusetzen.  

 
b) die Erfüllung der sportlichen Kriterien,  

 
c) die Erfüllung der rechtlichen Kriterien,  

 
d) die Erfüllung der personellen und administrativen Kriterien,  

 
e) die Erfüllung der infrastrukturellen und sicherheitstechnischen Kriterien,  
 
f) die Erfüllung der medientechnischen Kriterien, 
 
g) die Erfüllung der finanziellen Kriterien (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) 

gemäß § 8 und den entsprechenden Anhängen zur LO, 
 

h) die schriftliche Erklärung des Bewerbers, dass er über alle Fußballaktivitäten, 
die im Zusammenhang mit der Teilnahme an nationalen und internationalen 
Fußballwettbewerben und den unter a) bis g) genannten Lizenzierungsanfor-
derungen bestehen, die maßgebliche Kontrolle ausübt. 

 
2. Bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die Lizenzerteilung gemäß Nr. 1 

erfüllt sind, berücksichtigen der Ligaverband und die DFL Deutsche Fußball Liga 
GmbH sämtliche mit dem Bewerber verbundenen Rechtssubjekte (vgl. Ziffer 8 des 
Anhangs VII zur LO). 

 
3. Der Ligaverband kann die Lizenz unter der Voraussetzung der vorherigen Erfüllung 

von Bedingungen und mit Auflagen erteilen. 
 
 

§ 3 
Sportliche Kriterien  

 
1. Der Lizenzbewerber ist sportlich qualifiziert, wenn er die in der Spielordnung festge-

setzten sportlichen Leistungen nachweist. 
 
2. Als sportlicher Unterbau wird verlangt, dass 

 
der Bewerber an seinem Sitz oder in seiner Region als Fördereinrichtung des Junio-
renfußballs ein Leistungszentrum führt, das den Anforderungen der Richtlinien für 
die Errichtung und Unterhaltung von Leistungszentren der Teilnehmer der Lizenzli-
gen entspricht. Bei Kapitalgesellschaften kann auch der Mutterverein ein Leistungs-
zentrum führen. Die Leistungszentren werden in zwei Kategorien geführt. In der 
Bundesliga müssen die Voraussetzungen der Kategorie I erfüllt sein, in der 2. Bun-
desliga müssen die Voraussetzungen der Kategorie II erfüllt werden.  
 
Diese Lizenzierungsvoraussetzung gilt verbindlich für alle Bewerber der Bundesliga 
und 2. Bundesliga. Aufsteiger in die Bundesliga und 2. Bundesliga müssen die jeweili-
gen strukturellen Mindestvoraussetzungen nach Nr. 3 a) bis d) der Richtlinien für die 
Errichtung und Unterhaltung von Leistungszentren der Teilnehmer der Lizenzligen 



    

Stand: 21.12.2005  5 

bis zum 1. August des folgenden Jahres erfüllen. In besonders begründeten Fällen 
kann der Ligaverband zeitlich befristete Ausnahmegenehmigungen erteilen.  
 
Die entsprechenden Nachweise sind von Bewerbern aus der Regionalliga bis zum 
1. März, von Bewerbern aus den Lizenzligen bis zum 15. März vorzulegen. 
Die sportlichen und ärztlichen Betreuer sind bis zum 1. August mitzuteilen. Die Spie-
lerlisten sind bis zum 1. September vorzulegen. Die medizinische Untersuchung ist 
bis zum 31. Dezember nachzuweisen.  

 
 
§ 4 

Rechtliche Kriterien 
 

Für die Erfüllung der rechtlichen Kriterien ist es erforderlich, dass der Bewerber 
 
1. einen vollständigen, aktuellen Auszug aus dem Vereins- bzw. Handelsregister vorlegt 

und versichert, sämtliche Änderungen des Registerauszugs unverzüglich mitzuteilen. 
 

Für eine Kapitalgesellschaft gilt zusätzlich, dass ihr Sitz am Sitz des Vereins sein 
muss. Der Name der Kapitalgesellschaft muss den Namen des Vereins enthalten. Die 
Aufnahme eines Firmennamens als Zusatz ist unzulässig.  
 

2. die aktuelle Satzung bzw. den aktuellen Gesellschaftsvertrag vorlegt und versichert, 
sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen;  

 
3. sich in seiner Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der Satzung, dem Statut, den 

Ordnungen und Durchführungsbestimmungen des Ligaverbandes, des DFB und sei-
ner Regional- und Landesverbände sowie den Entscheidungen und den Beschlüssen 
der Organe dieser Verbände und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH als Beauf-
tragte des Ligaverbandes unterwirft; 

 
4. in seiner Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag sicherstellt oder sich hierzu ver-

pflichtet, dass Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen von Unternehmen, die zu 
mehreren Lizenznehmern/Muttervereinen oder mit diesen verbundenen Unterneh-
men in wirtschaftlich erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich 
der Vermarktung, einschließlich des Sponsorings, oder des Spielbetriebs stehen 
und/oder an ihnen bedeutend beteiligt sind, nicht Mitglied in Kontroll-, Geschäftsfüh-
rungs- und Vertretungsorganen des Lizenznehmers sein dürfen, wobei Konzerne und 
die ihnen angehörigen Unternehmen als ein Unternehmen gelten. Ebenso dürfen 
Mitglieder von Geschäftsführungs- oder Kontrollorganen eines anderen Lizenzneh-
mers keine Funktionen in Organen des Lizenznehmers übernehmen. Für die Mitglied-
schaft in Kontrollorganen des Lizenznehmers kann der Ligaverband auf Antrag des 
Lizenznehmers eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Der Antrag ist zu begründen. 

 
5. eine Liste mit den Namen der Mitglieder der Kontroll-, Geschäftsführungs- und Ver-

tretungsorgane sowie eine schriftliche Erklärung vorlegt, aus der sich ergibt, dass 
bei der Bestellung der betreffenden Personen die in Nr. 4 genannten Voraussetzun-
gen beachtet worden sind; 
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6. den Lizenzvertrag und den Schiedsgerichtsvertrag zwischen Bewerber und Ligaver-
band rechtsgültig unterzeichnet vorlegt; 

 
7. die im Außenverhältnis und gegenüber dem Ligaverband vertretungsberechtigten 

Personen und die jeweiligen Vertretungsregelungen mitteilt sowie die Unterschrif-
ten der Vertretungsberechtigten vorlegt;  
 

8. erklärt, wer gegenüber dem Ligaverband in Lizenzierungsangelegenheiten vertre-
tungsberechtigt ist. Notwendige Vollmachten müssen rechtzeitig durch die zustän-
digen Organe erteilt werden. 

 
9. Für einen Verein gilt zusätzlich, dass er in seiner Satzung sicherstellt oder sich hierzu 

verpflichtet, dass die Mitgliederversammlung den Vorsitzenden und gegebenenfalls 
auch die übrigen Mitglieder des Vorstandes wählt, nachdem zuvor ein Wahlaus-
schuss den Vorsitzenden bzw. die Mitglieder des Vorstandes vorgeschlagen hat, o-
der ein von der Mitgliederversammlung in seiner Mehrheit gewähltes Vereinsorgan 
den Vorsitzenden und auch gegebenenfalls die übrigen Mitglieder des Vorstandes 
bestellt. 

 
Über diese Mindestvoraussetzungen hinaus soll die Satzung den Rahmenbedingun-
gen für die Satzung eines Lizenzvereins (Anhang III zur LO) entsprechen. 

 
10. Für eine Kapitalgesellschaft gilt zusätzlich, dass ein Recht, Mitglieder in den Auf-

sichtsrat bzw. ein anderes Kontrollorgan zu entsenden („Entsenderecht“) nur dem 
Mutterverein eingeräumt werden darf. Der Mutterverein soll in dem Kontrollorgan 
der Kapitalgesellschaft mehrheitlich vertreten sein.  

 
Die Voraussetzungen sind von Bewerbern aus der Regionalliga bis zum 1. März, von Bewer-
bern aus den Lizenzligen bis zum 15. März nachzuweisen.  
 

 
§ 5 

Personelle und administrative Kriterien 
 
Für die Erfüllung der personellen und administrativen Kriterien ist es erforderlich, dass der 
Bewerber 

 
1. die Stellenprofile folgender dem Ligaverband zu nennender Personen vorlegt:  

 
a) der Mitglieder der operativ tätigen Geschäftsleitung;  
b) des Leiters des Leistungszentrums (Anhang V zur LO);  
c) der Verantwortlichen für den Finanzbereich, die über die erforderlichen Qua-

lifikationen und Fachkenntnisse (z.B. aufgrund Ausbildung, mehrjähriger Er-
fahrung etc.) verfügen müssen. Sofern Dritte mit Aufgaben der Rechnungsle-
gung und/oder Wirtschaftsprüfung betraut werden, sind diese zu nennen; 

d) des Cheftrainers, dem vertraglich und nach außen erkennbar alleinverant-
wortlich die Leitung des Trainings der Lizenzmannschaft übertragen ist. Die-
ser muss eine gültige Fußball-Lehrer-Lizenz des DFB oder die UEFA-Pro-
Lizenz besitzen. Der Ligaverband kann nach Anhörung des DFB-Lehrstabs 
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Trainerausbildung in besonders begründeten Fällen zeitlich befristete Aus-
nahmen zulassen, z.B. wenn entsprechende Befähigungsnachweise vorliegen;  

e) des Sicherheitsbeauftragten, der bei jedem Heimspiel des Bewerbers zur 
Verfügung stehen soll und  

f) des Medienverantwortlichen. 
 

2. die folgenden Personen ernennt und dem Ligaverband meldet: 
 

a) das angestellte oder beauftragte medizinische Personal (mindestens je einen 
von den zuständigen staatlichen Stellen zugelassenen Arzt und Physiothera-
peuten),  

b) den Verantwortlichen für den Marketingbereich, 
c) den Veranstaltungsleiter, 
d) den Leiter des Ordnungsdienstes,  
e) den Stadionsprecher und 
f) den Fanbeauftragten.  
 

3. über eine Geschäftsstelle verfügt, die mit den erforderlichen Kommunikationsein-
richtungen, insbesondere Telefon, Telefax, E-Mail, Internetzugang und Zugang zum 
Bundesliga-Extranet, ausgestattet ist;  

 
4. sich verpflichtet, zu jedem Pflicht-Bundesspiel mindestens zwölf Lizenzspieler deut-

scher Staatsangehörigkeit unter Vertrag zu halten; 
 
5. versichert, dass seine Spieler ihm die Verwertung ihrer Persönlichkeitsrechte, ins-

besondere das Recht am eigenen Bild, gemäß § 6 Nr. 4 Lizenzordnung Spieler und § 
3 des Musterarbeitsvertrages des Ligaverbandes übertragen, um die im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit erforderlichen Nutzungen zu ermöglichen. Dieses Recht 
wird dem Ligaverband und dem DFB zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtun-
gen eingeräumt, soweit dies rechtlich zulässig ist. 

 
6. schriftlich erklärt, nur mit Spielervermittlern zusammen zu arbeiten, welche die 

Spielervermittlerlizenz des DFB oder eines anderen der FIFA angeschlossenen Nati-
onalverbandes besitzen;  

 
7. einen schriftlichen Nachweis über eine ausreichende Haftpflichtversicherung zur 

Deckung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Durch-
führung des Spielbetriebs vorlegt.  

 
Bewerber aus der Regionalliga müssen dem Ligaverband die Unterlagen und Nachweise bis 
zum 1. März, Bewerber aus den Lizenzligen bis zum 15. März vorlegen. 

 
 
§ 6 

Infrastrukturelle und sicherheitstechnische Kriterien 
 
Die Erfüllung der infrastrukturellen und sicherheitstechnischen Kriterien setzt Folgendes 
voraus: 
 



    

Stand: 21.12.2005  8 

1. Der Bewerber muss an seinem Sitz über ein Stadion verfügen, in dem die Spiele sei-
ner Lizenzmannschaft ausgetragen werden können.  
Ist der Bewerber nicht Eigentümer, muss der Stadionmietvertrag vorgelegt werden. 
In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass das gemeldete Stadion dem Be-
werber an allen vom Ligaverband, vom DFB und von der UEFA angesetzten Spiel-
terminen zur Verfügung steht.  
Zusätzlich ist zu bestätigen, dass bei zeitgleich oder zeitversetzt in voller Länge im 
unverschlüsselten Fernsehen (FreeTV) erfolgenden Übertragungen von Meister-
schaftsspielen der Lizenzligen, Spielen des Liga- und des DFB-Pokals ein werbefrei-
es Stadion zur Verfügung gestellt wird, das nicht am Sitz des Bewerbers gelegen 
sein muss. Ist der Bewerber nicht Eigentümer, muss eine entsprechende Bestätigung 
des Eigentümers vorgelegt werden.  

 
2. Das Stadion muss von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde genehmigt sein. Das 

Stadion muss den baulichen und technischen Sicherheitsanforderungen der DFB-
Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen (Anhang VI zur LO) 
und den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der jeweiligen Landesbauordnung 
und der jeweiligen Versammlungsstättenverordnung, entsprechen.  
 
Der Verein hat nachzuweisen, dass das Stadion gemäß § 46 Abs. 3 der Muster-
Versammlungsstättenverordnung von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ge-
prüft wurde. Die letzte von der zuständigen Behörde erteilte Genehmigung und das 
Prüfungsprotokoll sind im Lizenzierungsverfahren vorzulegen.  
 
Der Verein hat jährlich das von ihm genutzte Stadion gemäß § 3 Nr. 3 der DFB-
Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen gemeinsam mit den 
Sicherheitsträgern anhand der DFB-Checkliste für Stadioninspektionen zu überprü-
fen und das Ergebnis in einem Besichtigungsprotokoll niederzulegen. Das Protokoll  
und die ausgefüllte DFB-Checkliste für Stadioninspektionen sind als Anlage zum Si-
cherheitszertifikat von den teilnehmenden Sicherheitsträgern zu unterzeichnen. Das 
von der zuständigen Behörde auszustellende Sicherheitszertifikat, das Protokoll 
und die DFB-Checkliste für Stadioninspektionen sind dem Ligaverband im Lizenzie-
rungsverfahren vorzulegen. Die Überprüfung darf nicht länger als ein Jahr zurücklie-
gen. Sämtliche nach einer Überprüfung vorgenommenen baulichen und sicherheits-
technischen Veränderungen des Stadions sind dem Ligaverband unverzüglich mitzu-
teilen.  

 
Der Verein ist verpflichtet, spätestens vier Wochen vor Beginn der Spielzeit Sicher-
heitsbesprechungen mit Vertretern des Eigentümers des Stadions, der Rettungs- 
und Sanitätsdienste, der Feuerwehr, des Ordnungsdienstes, der Ordnungsbehörde 
und der Polizei zu führen und eine Niederschrift hierüber zu fertigen. Diese ist dem 
Ligaverband unverzüglich vorzulegen.  
 
Darüber hinaus überprüft der DFB-Ausschuss für Sicherheitsangelegenheiten das 
Stadion auf Grundlage der DFB-Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bun-
desspielen und teilt seine Beurteilung dem Ligaverband mit. Die weiteren Einzelhei-
ten ergeben sich aus den DFB-Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bun-
desspielen. 
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Bewerber aus der Regionalliga müssen auf Grundlage der DFB-Richtlinien zur Ver-
besserung der Sicherheit bei Bundesspielen einen sicherheitstechnischen Erfas-
sungsbogen ausfüllen, der bis zum 1. März vorzulegen ist. Er dient als Grundlage der 
Überprüfung der baulichen und sicherheitstechnischen Anforderungen durch den 
DFB-Ausschuss für Sicherheitsangelegenheiten. 

 
3. Das Fassungsvermögen des Stadions muss mindestens 15.000 Zuschauer betra-

gen, wobei mindestens 3.000 Sitzplätze vorhanden sein müssen.  
 
Die Sitzplätze im Stadion müssen einzeln, nummeriert, anatomisch geformt und un-
verrückbar befestigt sein sowie eine mindestens 30 cm hohe Rückenlehne haben. 
 
Die Presse- und die Ehrentribüne müssen gedeckt sein. Es soll mindestens ein Drittel 
aller Sitzplätze gedeckt sein.  

 
4. Das Stadion muss über einen ausreichend großen, mit den erforderlichen Kommuni-

kationseinrichtungen ausgestatteten Kontrollraum für die Sicherheits- und Ord-
nungskräfte verfügen, von dem aus das Spielfeld und die Zuschauerbereiche über-
blickt werden können. Der Kontrollraum muss eine räumliche Verbindung mit der 
Lautsprecheranlage haben und/oder eine Vorrangschaltung besitzen. Er soll mit ei-
ner Videoanlage zur Überwachung der Zuschauerbereiche ausgestattet sein. 

 
 Im Stadion muss mindestens ein klar ausgeschilderter ausreichend großer Raum für 

den Sanitäts- und Rettungsdienst mit der erforderlichen Ausstattung vorhanden 
sein. 
 
Die jeweiligen Einzelheiten regeln die DFB-Richtlinien zur Verbesserung der Sicher-
heit bei Bundesspielen. 
 

5. Die Flutlichtanlage des Stadions muss eine Mindestbeleuchtungsstärke von 800 Ix 
(Ev.), gemessen auf einer Höhe von 1,5 m über dem Spielfeld, aufweisen. Der Liga-
verband und die UEFA empfehlen eine Mindestbeleuchtungsstärke von 1200 lx 
(Ev.). Für internationale Clubwettbewerbe der UEFA finden die „Richtlinien und Emp-
fehlungen betreffend Beleuchtung der Stadien für alle UEFA-Wettbewerbe“ Anwen-
dung.  

 
6. Das Spielfeld des Stadions muss eine Naturrasen-Spielfläche haben. Es muss abso-

lut eben sein, sich in gutem Zustand befinden und während der gesamten Spielzeit 
für die Wettbewerbe des Ligaverbandes, des DFB und der UEFA bespielbar sein.  
 
In Stadien der Bundesliga muss das Spielfeld eine Rasenheizung haben. 
Ab dem 1. Juli 2007 gilt folgender Wortlaut:  

 Das Spielfeld des Stadions muss eine Rasenheizung haben. 
 

Die Spielfeldabmessung muss 105 m x 68 m betragen. Der Ligaverband kann inner-
halb folgender Bandbreite Ausnahmen bewilligen: Länge zwischen 100 m und 105 
m, Breite zwischen 64 m und 68 m. Außerhalb der Begrenzungslinien des Spielfelds 
soll eine mindestens 1,5 m breite Grasnarbe oder Kunstrasenfläche vorhanden sein. 
Der ganze Spielfeldbereich soll 120 m x 80 m messen. 
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7. Der Bewerber muss als Eigentümer oder als Nutzungsberechtigter über angemes-
sene Trainingseinrichtungen verfügen, die der Lizenzmannschaft ganzjährig zur Ver-
fügung stehen. Die Anforderungen an das Trainingsgelände nach Nr. 3 a) des An-
hangs V zur LO bleiben unberührt.  

 
Bewerber aus der Regionalliga müssen dem Ligaverband die Unterlagen und Nachweise bis 
zum 1. März, Bewerber aus den Lizenzligen bis zum 15. März vorlegen. 
In besonders begründeten Fällen, insbesondere für Aufsteiger in die 2. Bundesliga, kann der 
Ligaverband Ausnahmegenehmigungen erteilen. Für Teilnehmer an internationalen Club-
wettbewerben der UEFA kann dies nur im Einvernehmen mit der UEFA erfolgen.  
Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen müssen beim Ligaverband spätestens 
bis zum 10. April eingereicht werden und eine substantiierte Begründung enthalten. 
 

 
§ 7  

Spielorganisatorische Anforderungen 
 

Für die Erfüllung der spielorganisatorischen Anforderungen ist es erforderlich, dass der 
Bewerber 
 
1. die Anträge auf Genehmigung der Spielkleidung einschließlich der Herstellerwer-

bung und auf Genehmigung von Werbung für einen Sponsor auf der Spielkleidung 
stellt;  

 
2. pro gemeldeter Spielkleidung eine komplette Spielkleidung (bestehend aus Hemd, 

Hose, Stutzen) eines Feldspieler und eines Torwarts vorlegt;  
 
3. die Farbe der Haupt- und der Ersatzspielkleidung meldet;  
 
4.  achtzehn Dauer-Ehrenkarten und sieben Durchfahrtsscheine zur Verfügung stellt: 

drei Ehrenkarten der besten Kategorie mit drei Durchfahrtsscheinen für den Liga-
verband; fünf Ehrenkarten, davon zwei der besten Kategorie mit vier Durchfahrts-
scheinen für den DFB; je fünf Ehrenkarten für den Regional- und Landesverband.  

 
Die Voraussetzungen sind bis zum 30. Juni zu erfüllen. Der Ligaverband kann in begründeten 
Ausnahmefällen eine Fristverlängerung gewähren. 
 
 

§ 7 a 
Medientechnische Kriterien 

 
Die Erfüllung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Medien gemäß den Medien-
richtlinien für die Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga (Anhang XI zur LO) ist von Bewer-
bern aus der Regionalliga bis zum 1. März, von Bewerbern aus den Lizenzligen bis zum 15. 
März nachzuweisen. In besonders begründeten Fällen, insbesondere für Aufsteiger in die 2. 
Bundesliga, kann der Ligaverband auf Antrag Ausnahmen von den zwingenden Vorgaben 
der Medienrichtlinien gewähren. 
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§ 8 
Finanzielle Kriterien (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) 

 
1. Zum Nachweis seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit muss der Bewerber dem 

Ligaverband folgende Unterlagen einreichen: 
 

a) Bilanz zum 31.12.t-1 (t = aktuelles Jahr), 
 
b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das abgelaufene Spieljahr (01.07.t-2 bis 

30.06.t-1) und für die erste Hälfte des laufenden Spieljahres (01.07.t-1 bis 
31.12.t-1), 

 
c) Lagebericht des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung, 
 
d) Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die zweite Hälfte des laufenden 

Spieljahres (01.01.t bis 30.06.t) und für die kommende Spielzeit (01.07.t bis 
30.06.t+1), 

 
e) Bericht eines Wirtschaftsprüfers über die Prüfung der unter a) bis d) genann-

ten Unterlagen. 
 

Das abschließende Ergebnis der Prüfung der Punkte a) bis d) ist zu bestäti-
gen. Wird der Bestätigungsvermerk versagt oder nicht gegeben, liegt kein 
geprüfter Abschluss vor. 

 
Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer erfolgt nach den gesetzlichen Vor-
schriften und den vom Ligaverband erlassenen Anforderungen an die Be-
richterstattung über die Prüfung des Jahres-/Zwischenabschlusses von Ver-
einen und Kapitalgesellschaften durch Wirtschaftsprüfer. 

 
Der Ligaverband beauftragt im Einvernehmen mit dem jeweiligen Bewerber 
einen Wirtschaftsprüfer, welcher die Prüfung der vom Bewerber vorzulegen-
den Unterlagen vornimmt. 

 
Bei fehlender Übereinstimmung hat der Ligaverband das Recht, anstelle des 
vom Bewerber bevollmächtigten Wirtschaftsprüfers einen anderen Wirt-
schaftsprüfer zu bestellen. 
 

2. Außerdem hat der Bewerber 
 
a) wesentliche Verträge in den Bereichen der Vermarktung und des Spielbe-

triebes vorzulegen, sowie Dokumente, die für die Beurteilung der wirtschaft-
lichen Gesamtsituation erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere, aber 
nicht ausschließlich, Werbe- und Sponsorenverträge mit einem Volumen  ü-
ber T€ 500 für Bewerber zur Bundesliga, T€ 100 für Bewerber zur 
2. Bundesliga, wesentliche Verträge, mit denen Werberechte des Bewerbers 
übertragen werden und Vermarktungs- bzw. Agenturverträge;  
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b) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, in der sich der Be-
werber verpflichtet, sich an der Stellung des Sicherungsfonds nach Maßgabe 
der Richtlinie zum Sicherungsfonds (Anhang VIII zur LO) zu beteiligen; 

 
c) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, mit der der Bewer-

ber versichert, sämtliche fälligen Transferverbindlichkeiten gegenüber den 
anspruchsberechtigten Vereinen/Kapitalgesellschaften, Spielern und ande-
ren durch die entsprechenden Fußballverbände autorisierten Dritten (FIFA, 
UEFA, Landesverband etc.) bis zum 31.12.t-1 erfüllt oder eine ersatzweise 
Regelung mit den Anspruchsberechtigten getroffen zu haben. 
Gleichzeitig versichert der Bewerber, alle fälligen Transferverpflichtungen 
bis zum 30.06.t+1 vertragsgemäß zu erfüllen oder eine ersatzweise Rege-
lung mit den Anspruchsberechtigten zu treffen. 

 
d) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, mit der der Bewer-

ber vom Ligaverband beauftragten, vom Berufsstand zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Dritten das Recht einräumt, Auskünfte beim zuständigen Be-
triebsfinanzamt einzuholen. Im Falle eines Auskunftsersuchens an das Be-
triebsfinanzamt informiert die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH den Bewer-
ber unverzüglich.  

 
e) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, in der der Bewer-

ber seine Kreditinstitute, soweit sie mit ihm in geschäftlicher Beziehung ste-
hen, vom Bankgeheimnis gegenüber vom Ligaverband beauftragten, vom Be-
rufsstand zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten entbindet. Im Falle ei-
nes Auskunftsersuchens an ein Kreditinstitut informiert die DFL Deutsche 
Fußball Liga GmbH den Bewerber unverzüglich. 

 
f) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, in der der Bewer-

ber seinen Wirtschaftsprüfer von dessen Verschwiegenheitspflicht gegen-
über dem Ligaverband entbindet. Im Falle eines Auskunftsersuchens an den 
Wirtschaftsprüfer informiert die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH den Be-
werber unverzüglich. 

 
g) eine Darstellung über die Beteiligungen an ihm selbst und über seine Beteili-

gungen an anderen Gesellschaften, insbesondere Vermarktungsgesellschaf-
ten, vorzulegen. In diesem Zusammenhang sind Auskünfte über die Beteili-
gungsverhältnisse zu erteilen und auf Verlangen dem Ligaverband die ent-
sprechenden Gesellschaftsverträge oder Satzungen vorzulegen. 

 
h) eine schriftliche Erklärung vorzulegen, in der sich der Bewerber verpflichtet, 

durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass vertretungsberechtigte 
Personen des Bewerbers, auch und insbesondere im Falle einer Befreiung 
vom Verbot des § 181 BGB, keine wirtschaftlich bedeutsamen Rechtsge-
schäfte vornehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar ein persönliches 
wirtschaftliches Interesse haben, ohne dass das Kontrollorgan des Bewer-
bers das jeweilige Rechtsgeschäft zuvor ausdrücklich genehmigt hat. 
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i) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, mit der der Bewer-
ber versichert, dass die in § 8 Nr. 2 Satzung Ligaverband genannten Voraus-
setzungen (Kontrolle über Werberechte) erfüllt sind; 

 
j) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, mit der der Bewer-

ber versichert, dass er derzeit keine Patronatserklärungen abgegeben hat 
und bis zum Ende der zu lizenzierenden Spielzeit keine abgeben wird; 

 
k) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, mit der der Bewer-

ber versichert, sämtliche fälligen Verbindlichkeiten gegenüber seinen Ange-
stellten (Spielern, Trainern, Verwaltungsangestellten etc.) und die damit kor-
respondierenden Verbindlichkeiten in Form von Sozialabgaben und/oder 
Lohnsteuern gegenüber den Sozialversicherungsträgen und/oder den Steu-
erbehörden bis zum 31.12.t-1 erfüllt oder eine ersatzweise Regelung mit den 
Anspruchsberechtigten getroffen zu haben; 

 
l) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, mit der der Bewer-

ber versichert, sämtliche fälligen Verbindlichkeiten gegenüber den Steuer-
behörden bis zum 31.12.t-1 erfüllt oder eine ersatzweise Regelung mit den 
Anspruchsberechtigten getroffen zu haben; 

 
m) eine rechtsverbindliche schriftliche Erklärung vorzulegen, in der sich der Be-

werber verpflichtet, über sämtliche Vorgänge von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung, die mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden sein können, 
die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH stets zeitnah (auch nach Lizenzertei-
lung) zu unterrichten. Solche Vorgänge sind insbesondere auch Maßnahmen 
zur Verbesserung der Infrastruktur, wie z.B. Baumaßnahmen am Stadion 
und/oder am Klubgelände und/oder der Bau von Jugend-Leistungszentren. 
Gegebenenfalls kann die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH verlangen, dass 
die wirtschaftlichen Risiken aus diesen Vorgängen von dem Wirtschaftsprü-
fer des Bewerbers kommentiert werden. 
 

3. Kapitalgesellschaften müssen zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit darlegen, dass das gezeichnete Kapital (§ 272 Abs. 1 HGB) mindestens 
€ 2.500.000 beträgt.  

 
Bei der erstmaligen Lizenzerteilung an eine Kapitalgesellschaft gemäß § 9 kann der 
Ligaverband abweichend von Nr. 1 die Vorlage anderer oder weiterer Unterlagen der 
Kapitalgesellschaft oder des Lizenzvereins fordern.  

 
4. Nur für Bewerber aus der Regionalliga:  

 
Die DFB-Zentralverwaltung beauftragt in Abstimmung mit dem jeweiligen Bewerber  
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Bei fehlender Übereinstimmung hat die DFB-
Zentralverwaltung das Recht, anstelle des vom Bewerber aus der Regionalliga vor-
geschlagenen Wirtschaftsprüfers einen anderen Wirtschaftsprüfer zu bestellen.  
 

5. Die Unterlagen der Bewerber müssen dem Ligaverband bis spätestens zu folgenden 
Terminen (Ausschlussfrist) zugegangen sein: 
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a) Bewerber aus der Regionalliga:  01. März, 14.00 Uhr 
 
b) Bewerber aus den Lizenzligen:  15. März, 14.00 Uhr. 

 
Werden die Bewerbungsunterlagen gemäß Nr. 1 bis 3 innerhalb dieser Ausschluss-
frist nicht oder unvollständig vorgelegt, nimmt der Bewerber am Lizenzierungsver-
fahren nicht teil. Die Entscheidung über die Einhaltung der Ausschlussfrist und die 
Vollständigkeit der Unterlagen trifft die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH. 
 
Für Kapitalgesellschaften gelten die Termine im Falle einer Einräumung des Antrags-
rechts auf eine Lizenz gemäß § 9 Nr. 1 a) entsprechend. Auf die während der laufen-
den Spielzeit erfolgende Übernahme der Lizenz selbst gemäß § 9 Nr. 1 b) finden sie 
keine Anwendung. 

 
6. Zusätzlich müssen Bewerber aus der Bundesliga bis zum 01. April, 14.00 Uhr (Aus-

schlussfrist) die Unterlagen gemäß § 8 Nr. 1 d) LO auch für die 2. Bundesliga vorle-
gen. Bewerber aus der 2. Bundesliga müssen bis zum 01. April, 14.00 Uhr (Aus-
schlussfrist) die Unterlagen gemäß § 8 Nr. 1 d) LO auch für die Bundesliga vorlegen. 
Werden diese Unterlagen innerhalb dieser Frist nicht oder unvollständig vorgelegt, 
nimmt der Bewerber am Lizenzierungsverfahren für die betreffende Spielklasse 
nicht teil. Die Entscheidung über die Einhaltung der Ausschlussfrist und die Vollstän-
digkeit der Unterlagen trifft die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH. Nr. 5 letzter Ab-
satz findet Anwendung. 

 
 

§ 9 
Erstmaliger Lizenzerwerb einer Kapitalgesellschaft 

 
1. Ein Verein, der an einer Kapitalgesellschaft gemäß § 8 Nr. 2 Satzung Ligaverband 

beteiligt ist, kann nur mit schriftlicher Zustimmung des Ligaverbandes 
 

a) zu Beginn des Lizenzierungsverfahrens der Kapitalgesellschaft, die zumin-
dest als Vorgesellschaft bestehen muss, das Antragsrecht für eine Lizenz 
einräumen. Das Antragsrecht des Vereins bleibt bestehen. Der Antrag des 
Vereins ist in diesem Fall unter der auflösenden Bedingung zu stellen, dass 
der Kapitalgesellschaft die Lizenz erteilt wird; 

 
oder 

 
b) mit der Kapitalgesellschaft vereinbaren, dass diese die Lizenz für die laufen-

de Spielzeit beantragt und der Verein im Falle der Lizenzerteilung an die Ka-
pitalgesellschaft auf die ihm erteilte Lizenz zu Gunsten der Kapitalgesell-
schaft verzichtet. Die Kapitalgesellschaft kann die Lizenz nur dann überneh-
men, wenn sie zuvor das Lizenzierungsverfahren erfolgreich durchlaufen und 
erklärt hat, für die Verpflichtungen des Vereins gegenüber dem Ligaverband 
einzustehen. 

 
2. Der gleichzeitige Besitz der Lizenz durch den Verein und die Kapitalgesellschaft ist, 

sei es auch in unterschiedlichen Spielklassen, nicht möglich.  
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Vor der Beschlussfassung durch das zuständige Vereinsorgan über einen Lizenzer-
werb einer von dem Verein gemäß § 8 Nr. 2 Satzung Ligaverband beherrschten Kapi-
talgesellschaft nach Nr. 1 hat der Verein den Ligaverband durch Vorlage der erfor-
derlichen Unterlagen zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. Die Stellungnahme des Ligaverbandes hat innerhalb von drei Wochen ab Ein-
gang der Unterlagen beim Ligaverband zu erfolgen. Die Stellungnahme entbindet 
den Verein nicht von seiner Verantwortlichkeit. 
 
Zu den vorzulegenden Unterlagen gehören insbesondere die Beschlussvorlage des 
zuständigen Vereinsorgans, die nach dem Umwandlungsgesetz notwendigen Pläne, 
Berichte und/oder Verträge, gegebenenfalls notwendige Änderungen der Vereins-
satzung sowie die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag der Kapitalgesellschaft 
und Aussagen über beabsichtigte Beteiligungsverhältnisse. 
 

3. Verein und Kapitalgesellschaft können das Antragsrecht für eine Lizenz für die fol-
gende Spielzeit einvernehmlich wieder dem Verein einräumen, wenn die Kapitalge-
sellschaft für diese Spielzeit sportlich qualifiziert ist und der Ligaverband zustimmt.  

 
 

§ 10 
Erlöschen, Verweigerung, Entziehung und Rückgabe der Lizenz 

 
1. Die Lizenz erlischt ohne vorherige Ankündigung 
 

a) mit Ablauf des Spieljahres, für das sie erteilt ist, 
 

b) mit Auflösung der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga, 
 

c) wenn der Mutterverein sich auflöst oder seine Rechtsfähigkeit, aus welchen 
Gründen auch immer, verliert. Eine bereits erteilte Lizenz für die Kapitalge-
sellschaft erlischt mit dem Ablauf des Jahres, für das sie erteilt ist. Ebenso er-
lischt ihr Antragsrecht für eine neue Lizenz. Eine neue Lizenz wird nicht er-
teilt. 

 
In den Fällen einer Fusion durch Neubildung oder Aufnahme behält die Kapi-
talgesellschaft ihr Antragsrecht, wenn der Mutterverein das Recht zur Teil-
nahme an der Spielklasse nicht verlieren würde. Voraussetzung ist jedoch, 
dass der neue Verein an der Kapitalgesellschaft weiterhin im Sinne des § 8 
Nr. 2 Satzung Ligaverband beteiligt ist. 

 
2. Die Lizenz kann entzogen oder verweigert werden, wenn 
 

a) eine Voraussetzung für ihre Erteilung weggefallen ist;  
 

b) der Lizenznehmer seine Pflichten aus dem Lizenzvertrag verletzt hat;  
 

c) der Bewerber/Lizenznehmer seine im Lizenzierungsverfahren bestehenden 
oder eingegangenen wesentlichen Verpflichtungen nicht erfüllt;  
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d) bei Bewerbern/Lizenznehmern und mit diesen verbundenen Unternehmen 
durch Missbrauch der Gestaltungsmöglichkeiten der ordnungsgemäße Ab-
lauf des Spielbetriebes gefährdet wird und wesentliche in den Bestimmungen 
des Ligaverbandes getroffene Wertentscheidungen umgangen werden; 

 
e) ein Bewerber/Lizenznehmer in vertraglicher Beziehung zu einem Unterneh-

men steht, das auch zu anderen Bewerbern/Lizenznehmern vertragliche Be-
ziehungen unterhält, und insbesondere durch Einflussnahme des Unterneh-
mens der ordnungsgemäße Ablauf des Spielbetriebs gefährdet ist. Konzerne 
und die ihnen angeschlossenen Unternehmen gelten als ein Unternehmen. 

 
Die Bestimmung gilt entsprechend, wenn verschiedene Unternehmen oder 
Konzerne, die mit Bewerbern/Lizenznehmern in vertraglichen Beziehungen 
stehen, gemeinsam durch Einflussnahme auf den jeweiligen Bewer-
ber/Lizenznehmer den ordnungsgemäßen Ablauf des Spielbetriebs gefähr-
den. 

 
Hinsichtlich der Zuständigkeit und des Verfahrens gilt bis zum Abschluss des Lizen-
zierungsverfahrens durch die Lizenzerteilung § 11 Nr. 2, ansonsten § 11 Nr. 4 LO in 
entsprechender Anwendung. 
 
Ist die Lizenz entzogen worden, so scheidet der Lizenznehmer erst am Ende des 
Spieljahres aus der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga aus. 

 
Wird einer Kapitalgesellschaft die Lizenz entzogen, fällt diese nicht an den Mutter-
verein zurück. Der Mutterverein erhält auch kein Antragsrecht für eine Lizenz für die 
folgende Spielzeit, es sei denn, er hat sich mit einer eigenen Vereinsmannschaft für 
den Aufstieg in die 2. Bundesliga qualifiziert. 

 
3. Die Lizenz kann im Laufe eines Spieljahres nicht zurückgegeben werden. 
 
 

§ 11 
Zuständigkeit und Verfahren 

 
1. Die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH entscheidet über die Vollständigkeit und die 

fristgerechte Einreichung der Lizenzierungsunterlagen, die Erfüllung der sportlichen, 
rechtlichen, personellen und administrativen, infrastrukturellen und sicherheitstech-
nischen, medientechnischen sowie der finanziellen Kriterien und der spielorganisato-
rischen Anforderungen. Die Prüfung der infrastrukturellen und sicherheitstechni-
schen Kriterien kann durch den DFB-Ausschuss für Sicherheitsangelegenheiten er-
folgen, welcher der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH im Rahmen des Lizenzierungs-
verfahrens seine Beurteilung unterbreitet.  

 
2. Entscheidungen der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH ergehen durch Beschluss. Ab-

lehnende Entscheidungen und solche unter Auflagen und/oder Bedingungen sind un-
ter Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung zu begründen. Eine Entscheidung kann 
nur vom jeweiligen Bewerber selbst, nicht aber von anderen Bewerbern angefochten 
werden. 
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Der betroffene Bewerber kann innerhalb einer Woche nach Zustellung der ersten 
Entscheidung Beschwerde erheben. Er kann innerhalb dieser Ausschlussfrist neue 
Tatsachen vortragen. Diese müssen substantiiert und belegt sein. Die Beschwerde 
ist zu begründen und bei der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH einzulegen, die ihr ab-
helfen kann. 
 
Der betroffene Bewerber kann innerhalb fünf Tagen nach Zustellung der zweiten 
Entscheidung Beschwerde erheben. Er kann innerhalb dieser Ausschlussfrist neue 
Tatsachen vortragen. Diese müssen substantiiert und belegt sein. Nach Ablauf der 
Frist ist ein neuer Tatsachenvortrag nicht mehr zulässig. Die Beschwerde ist zu be-
gründen und beim Lizenzierungsausschuss einzulegen, der nach Anhörung des Be-
werbers und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH endgültig entscheidet. 
 

3. Der Lizenzierungsausschuss ist auch zuständig für die Entscheidungen über die Er-
füllung von Bedingungen. Bedingungen müssen innerhalb einer gesetzten Aus-
schlussfrist erfüllt werden. Nach Ablauf der Frist ist die Bedingungserfüllung ausge-
schlossen. Entscheidungen des Lizenzierungsausschusses sind endgültig.  

 
4. Die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH entscheidet über die Erfüllung von Auflagen 

und ist berechtigt, bei Nichterfüllung von Auflagen eine Vertragsstrafe gemäß des 
Vertrages zwischen Lizenznehmer und Ligaverband festzusetzen. 
 
Die Entscheidung über die Vertragsstrafe eines Lizenznehmers kann nur von diesem 
selbst, nicht aber von anderen Lizenznehmern angefochten werden. Der betroffene 
Lizenznehmer kann innerhalb einer Woche nach Zustellung der Entscheidung Be-
schwerde erheben. Er kann innerhalb dieser Ausschlussfrist neue Tatsachen vortra-
gen. Diese müssen substantiiert und belegt sein. Die Beschwerde ist zu begründen 
und bei der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH einzulegen, die ihr abhelfen kann. 
 
Der betroffene Lizenznehmer kann innerhalb fünf Tagen nach Zustellung der zwei-
ten Entscheidung Beschwerde erheben. Er kann innerhalb dieser Ausschlussfrist 
neue Tatsachen vortragen. Diese müssen substantiiert und belegt sein. Nach Ablauf 
der Frist ist ein neuer Tatsachenvortrag nicht mehr zulässig. Die Beschwerde ist zu 
begründen und beim Vorstand des Ligaverbandes einzulegen, der nach Anhörung des 
Bewerbers und der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH endgültig entscheidet. 

 
5. Mitarbeiter und Mitglieder von Organen des Ligaverbandes und der DFL Deutsche 

Fußball Liga GmbH sowie beauftragte Dritte, die ein direktes Interesse am Ausgang 
eines Verfahrens haben oder bei denen Interessenkonflikte bestehen, dürfen weder 
in dem Verfahren noch an der Entscheidung mitwirken. Ein Interessenkonflikt wird 
vermutet, wenn ein Mitarbeiter oder Mitglied oder dessen Familienangehörigen (E-
hepartner, Kinder, Eltern, Geschwister) Mitglied, Anteilsinhaber, Geschäftspartner, 
Sponsor oder Berater des Bewerbers ist bzw. sind.  

 
6. Ein Wirtschaftsprüfer sowie ein Jurist mit Befähigung zum Richteramt – beide vom 

Vorstand des Ligaverbandes berufen – beraten im laufenden Verfahren die 
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH und den Lizenzierungsausschuss. 

 
7. Der Ligaverband und die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH gewährleisten, dass alle 

während des Lizenzierungsverfahrens vom Bewerber erhaltenen Informationen 
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streng vertraulich behandelt und weder direkt noch indirekt Dritten offen gelegt 
werden, es sei denn, eine Offenlegung ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, in 
Verbindung mit schiedsgerichtlichen bzw. gerichtlichen Verfahren oder zur Beurtei-
lung der Lizenzbewerbung erforderlich. Sämtliche am Lizenzierungsverfahren Betei-
ligten, auch von der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH bzw. vom Ligaverband beauf-
tragte Dritte, unterzeichnen eine entsprechende Vertraulichkeitserklärung.  
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§ 12 
Fristen 

 
1. Die in der Lizenzierungsordnung und in erteilten Bedingungen genannten Aus-

schlussfristen sind nur gewahrt, wenn die geforderten Dokumente vor Ablauf der 
Frist bei der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH eingehen. Dies gilt auch für die beim 
Vorstand des Ligaverbandes bzw. beim Lizenzierungsausschuss einzulegenden Be-
schwerden. Die Übermittlung per Telekopie ist ausreichend. Die Originale sind in die-
sem Fall unverzüglich nachzureichen.  
Alle sonstigen in der Lizenzierungsordnung genannten Vorlage- und Nachweisfristen 
sind gewahrt, wenn die Unterlagen am letzten Tag der Frist abgesandt werden und 
die Absendung durch Poststempel nachgewiesen wird. 
 

2. Sofern für die Erfüllung einer Bedingung innerhalb einer Ausschlussfrist eine Liquidi-
tätsreserve als Guthaben auf einem Bankkonto der DFL Deutsche Fußball Liga 
GmbH zu stellen ist, ist die Frist nur gewahrt, wenn vor Ablauf der Frist die Gutschrift 
auf dem Konto erfolgt ist.  

 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
Die vorstehende geänderte Fassung der Lizenzierungsordnung mit den Anhängen zur Li-
zenzierungsordnung tritt am 21. Dezember 2005 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher 
geltenden anderweitigen Vorschriften der Lizenzierungsordnung und der Anhänge außer 
Kraft. 
 
 
 


